








- Anlage 1 - 

Arten von Straßenaufbruch zur Entsorgung  

 

1. Ungebundener Straßenaufbruch 

Ungebundener Straßenaufbruch ist ein aus Oberbauschichten ohne Binde-

mittel (DIN 18315) stammendes Gemisch aus natürlichen Mineralstoffen oder  

mineralischen Abfällen (Ersatzbaustoffen). 

2. Natur- und Betonwerksteine 

Dieses sind z. B. Pflaster, Formsteine und Platten aus Natursteinen oder 

sonstigen unbelasteten natürlichen mineralischen Zuschlägen. 

3. Sonstige Werksteine 

Dieses sind Werksteine, die aus einem mineralischen Abfall oder unter Ver-

wendung mineralischer Abfälle hergestellt werden, z. B. Schlackensteine. 

4. Hydraulisch gebundener Straßenaufbruch 

Hydraulisch gebundener Straßenaufbruch ist aus Oberbauschichten oder Bo-

denverfestigungen des Unterbaues mit hydraulischen Bindemitteln (DIN 

18316) durch Aufbrechen kleinstückig oder in Schollen gewonnenes minerali-

sches Material, z. B. Betondeckenaufbruch. 

5. Ausbauasphalt 

Ausbauasphalt ist durch lagenweises Fräsen oder durch Aufbrechen einer 

Schicht oder eines Schichtenpaketes in Schollen gewonnener Asphalt. As-

phalt ist ein natürlich vorkommendes oder technisch hergestelltes Gemisch 

aus Bitumen oder bitumenhaltigen Bindemitteln und Mineralstoffen sowie ge-

gebenenfalls weiteren Zuschlägen und Zusätzen. 

6. Pechhaltiger Straßenaufbruch 

Pechhaltiger Straßenaufbruch ist durch lagenweises Fräsen oder durch Auf-

brechen einer Schicht oder eines Schichtenpaketes in Schollen gewonnenes 

Material, das im Bindemittel teer-/pechtypische Substanzen oder kohlestäm-

mige Öle enthält. 

Teer-/pechtypische Substanzen und kohlestämmige Öle enthaltende Binde-

mittel sind Zubereitungen aus Straßenpechen, Steinkohlenteeren, Steinkoh-

lenteerpechen, Steinkohlenteerölen oder Braunkohlenteerölen. 

Stoffgemische mit Beimengungen teer-/pechtypischer Substanzen einschließ-

lich hydraulisch gebundenem pechhaltigen Straßenaufbruch (HGT-Material) 

sind wie pechhaltiger Straßenaufbruch zu behandeln. 
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- Anlage 2 - 

Zuordnung von Abfallschlüsseln bei Straßenausbaustoffen (Straßenaufbruch) nach der AVV 

  

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung nach 

der Abfallverzeichnis-

Verordnung (AVV) 

Art des Straßenaufbruchs Abgrenzung Hinweise 

 

Abfallgruppe 17 01 „Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik“ 

Gebundene und ungebundene mineralische Baustoffe aus Deck-, Binder- und Tragschichten sowie aus anderen Bereichen des Straßenbaus  

 

 

 

17 01 01 

 

 

 

Beton 

 

 

 

 

 

 

17 01 06* 

 

Gemische aus oder getrennte 

Fraktionen von Beton, Ziegeln, 

Fliesen und Keramik, die 

gefährliche Stoffe enthalten. 

 

 

 

17 01 07 

 

Gemische aus Beton, Ziegeln, 

Fliesen und Keramik mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 

17 01 06 fallen. 

 

 

Betonfahrdecken, 

Natursteinpflaster, Formsteine 

und Platten aus natürlichen 

Gesteinen, Formsteine und 

Platten aus Beton, 

Recyclingbaustoffe aus Beton, 

Ziegeln, Fliesen und Keramik. 

 

Erlass vom 10.09.2010 (Az.:  

36-62810/100/4) zur 

„Abgrenzung von Bodenmaterial 

und Bauschutt mit und ohne 

schädliche Verunreinigungen 

nach der AVV“ 

 

 

Dieser Abfallgruppe sind alle 

gebundenen und ungebundenen 

mineralischen Baustoffe 

zuzuordnen, die nicht als 

Schwarzmaterial der 

Abfallgruppe 17 03 oder als 

Bodenmaterial (einschließlich 

Gemische) der Abfallgruppe  

17 05 zugerechnet werden. 
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung nach 

der Abfallverzeichnis-

Verordnung (AVV) 

Art des Straßenaufbruchs Abgrenzung Hinweise 

 

Abfallgruppe 17 03 „Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte“ 

Mit Bitumen oder teer-/pechtypischen Substanzen (Steinkohlenteer) gebundene Straßenausbaustoffe aus Deck-, Binder- und Tragschichten (Schwarzmaterial) 

 

 

 

17 03 01* 

 

Kohlenteerhaltige 

Bitumengemische 

 

 

 

 

17 03 02  

 

Bitumengemische mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 03 01 

fallen 

 

 

 

Ausbauasphalt, pechhaltiger 

Straßenaufbruch einschließlich 

HGT-Material 

 

Gehalt an Polycyclischen 

aromatischen 

Kohlenwasserstoffen (PAK) von 

> 25 mg/kg gemäß Erlass vom 

07.07.2010 (Az.: 36-62813/16/1) 

zur „Entsorgung von 

pechhaltigem Straßenaufbruch“. 

 

 

Straßenaufbruch, der im 

Einzelfall einen Asbestgehalt 

von mehr als 0,1 Masse-% 

aufweist (lungengängige Fasern 

nach Definition der WHO), ist 

dem Abfallschlüssel  

17 06 05* „asbesthaltige 

Baustoffe“ zuzuordnen. 

 

Abfallgruppe 17 05 „Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut“ 

Ungebundene Baustoffe aus Trag- und Frostschutzschichten sowie aus dem Unterbau und dem Untergrund 

 

 

 

17 05 03* 

 

Boden und Steine, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

 

 

 

17 05 04 

 

Boden und Steine mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 05 03 

fallen 

 

 

 

Natürliches Bodenmaterial, 

Gemische unterschiedlicher 

mineralischer Abfälle  

(z. B. Aschen, Schlacken), auch 

Bodenmaterial mit größer 50 % 

Fremdbestandteilen. 

 

 

Erlass vom 10.09.2010   

(Az.: 36-62810/100/4) zur 

„Abgrenzung von Bodenmaterial 

und Bauschutt mit und ohne 

schädliche Verunreinigungen 

nach der AVV“ 

 

 

Abweichende Zuordnung für 

Ersatzbaustoffe aus Industrie- 

und Verbrennungsanlagen nur 

bei sortenreinem Ausbau (siehe 

unten). 
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung nach 

der Abfallverzeichnis-

Verordnung (AVV) 

Art des Straßenaufbruchs Abgrenzung Hinweise 

 

Ersatzbaustoffe aus Industrie- und Verbrennungsanlagen 

Sortenrein ausgebaute ungebundene Ersatzbaustoffe (ursprüngliche Herkunft: Industrieanlagen, Kraftwerke, Verbrennungsanlagen) aus Trag- und Frostschutzschichten sowie 

aus dem Unterbau 

 

 

 

Ursprünglich herkunftsbezogene 

Abfallschlüssel, z. B.: 

 

 

10 01 01 

 

 

 

 

10 02 02  

 

19 01 12 

 

Dem ursprünglich 

herkunftsbezogenen 

Abfallschlüssel entsprechend: 

 

Rost- und Kesselasche, 

Schlacken und Kesselstaub mit 

Ausnahme von Kesselstaub, der 

unter 10 01 04 fällt, 

 

unbearbeitete Schlacke, 

 

Rost- und Kesselaschen sowie 

Schlacken mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 01 11 

fallen. 

 

 

 

Sortenrein und lagenweise 

getrennt ausgebaute 

Ersatzbaustoffe aus Industrie- 

und Verbrennungsanlagen, ohne 

Vermischung mit anderen 

Abfällen (z. B. Schlacken aus 

der Metallerzeugung, 

Kraftwerksasche, Asche aus 

Verbrennungsanlagen). 

Darunter fallen auch 

entsprechende ausgebaute 

Werksteine (z. B. Schlacken-

steine). 

 

  

Das Kapitel 17 „Bau- und 

Abbruchabfälle“ der AVV 

enthält keinen Abfallschlüssel, 

der die ursprüngliche Herkunft 

und die daraus resultierenden 

spezifischen Eigenschaften von 

Ersatzbaustoffen berücksichtigt, 

die in industriellen Prozessen , in 

Kraftwerken und in 

Verbrennungsanlagen entstanden 

sind, und deren Eigenschaften 

sich während ihrer Nutzung im 

technischen Bauwerk nicht 

verändern.  
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